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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.02.1954 

Geschäftszahl 

2959/51 

Rechtssatz 

Die Kosten der Generalüberholung eines Fahrzeuges sind in der Bilanz zu "aktivieren" und können nur im Wege 
der Absetzungen für Abnutzung, auf die voraussichtliche weitere Nutzungsdauer verteilt, vom Gewinn abgesetzt 
werden. 

* 

E 25.2.1954, 2959/51 #1 VwSlg 895 F/1954; 

* 

SW: Generalreparaturen; 

Beachte 

y5095; 


